
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/10/22 92/18/0401
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1992

Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

Norm

KJBG 1987 §17 Abs2;

Rechtssatz

Das Vorliegen eines Verstoßes gegen Bestimmungen des KJBG 1987 hängt nicht davon ab, ob das Zuwiderhandeln im

Einzelfall eine gesundheitliche Gefährdung nach sich zieht. Objektiv ist der Tatbestand des § 17 Abs 2 KJBG 1987

jedenfalls mit der Mißachtung der dort normierten, weder zur Disposition des Arbeitgebers noch des jugendlichen

Beschäftigten stehenden zeitlichen Grenze gegeben.
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